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Versicherungs-Bedingungen der

L a) Die Schweizerische Unfallversicherungs-Gesellschaft in
Winterthur versichert unter den nachstehenden
Bedingungen diejenigen in der Schweiz wohnenden Abonnenten

des Nebelspalter", die das Abonnement vom Verlag
der Zeitschrift direkt beziehen, gegen körperliche
Unfälle. Lautet das Abonnement auf den Namen einer
Familie oder auf einen Namen, der im gleichen Haushalt
doppelt vorkommt, so gilt diejenige Person als
versicherter Abonnent, die den Bestellschein unterzeichnet
hat. Liegt ein solcher nicht vor, so gilt der
Haushaltungsvorstand bezw. die ältere der gleichnamigen
Personen als versicherter Abonnent.

b) Soweit die Abonnemente nicht direkt beim Verlag, son¬
dern durch eine Buchhandlung und dergleichen bestellt
sind, gilt die Versicherung nur, sofern sich der betreffende

Abonnent direkt odèr durch die Buchhandlung
beim Verlag für den betreffenden Jahrgang zur
Versicherung schriftlich angemeldet hat.

c) Ist Abonnent eine Lesegesellschaft oder andere
Personenvereinigung, so gilt nur diejenige Person als versichert,
deren Name vor Eintritt eines Unfalles dem Verlag
schriftlich aufgegeben worden ist.

Lautet das Abonnement auf ein Lokal (Wirtschaft,
Restaurant oder Hotel), so gilt derjenige, auf dessen
Name der Betrieb geht (Inhaber, Pächter) als versichert,
solange dem Verlag nicht eine andere Person als
versichert schriftlich aufgegeben wird.
In allen Fällen unter a c ist Voraussetzung für die

Versicherung des einzelnen Abonnenten, dass er sich darüber
ausweisen kann, dass er den Abonnementsbetrag für
diejenige Zeit, in der sich der Unfall ereignete, vor Eintritt des
Unfalles entrichtet hat.

II. Ist der versicherte Abonnent verheiratet, so gilt dessen im
gleichen Haushalt lebender Ehegatte zu den gleichen
Bedingungen als versichert.

III. Ausgeschlossen von der Versicherung sind:
a) Abonnenten, die zur Zeit des Unfalles das 16. Alters¬

jahr noch nicht vollendet oder das 70. Altersjahr
überschritten haben.

b) Blinde, Taube, Epileptische, ganz oder teilweise Gelähmte
und Geisteskranke; ferner in Siechtum verfallene, vom
Schlagfluss betroffene oder sonst mit schweren Krankheiten

oder Gebrechen behaftete Personen.

§ 2.

Unfall im Sinne der Versicherung ist jede Körperverletzung,
welche der Versicherte durch eine plötzliche und gewaltsame,
äussere mechanische Einwirkung unfreiwillig erleidet, und welche

sofort oder binnen Jahresfrist unmittelbar und allein (ohne
Mitwirkung von wesentlichen hinzutretenden oder schon
bestehenden Krankheiten oder Gebrechen) den Tod des
Versicherten oder eine dauernde Invalidität im Sinne des nachstehenden

§ 6 zur Folge hat.
Als Unfälle gelten auch:
Verbrennungen; Verletzungen oder Tod durch Blitz oder

elektrischen Schlag; Tod durch zufälliges Einatmen plötzlich
ausströmender Gase oder Dämpfe; Blutvergiftungen, sofern sie
durch eine Unfallverletzung im Sinne des vorangehenden
Absatz 1 hervorgerufen sind.

§ 3.

Nicht als Unfälle im Sinne dieser Versicherung gelten:
Krankheiten und Krankheitszustände aller Art, auch die Berufs-,
fnfektions- und Seuchenkrankheiten, Beschädigung durch
Aufnahme von Speise und Trank, Medizin und schädlichen Stoffen;
Hexenschuss und Ischias, epileptische, Schlag-, Schwindel- und

Ohnmachtsanfälle und dabei eintretende Verletzungen,
Erkältungen, Erfrieren und Sonnenstich, überhaupt über Folgen von
Temperatureinflüssen; Unterleibsbrüche (Hernien) aller Art und
Darmverschliessungen, gleichviel welchen Ursprunges, ferner
alle Folgen fortgesetzter körperlicher Anstrengungen od. Ueber-
anstrengungen; operative Eingriffe aller Art und ihre Folgen,
sofern sie nicht durch eine versicherte Unfallverletzung bedingt
sind; endlich die Folgen lediglich psychischer Einwirkung.

§ 4.

I. Die Versicherung erstreckt sich auf Unfälle, die der
versicherte Abonnent in und ausser Beruf oder auf Reisen
innerhalb Europas erleidet,

II. Die Versicherung erstreckt sich auch:
auf Unfälle bei Bemühungen zur Rettung von Personen oder
Sachen; bei rechtmässiger Verteidigung; bei Erfüllung der
Dienstpflicht in Friedenszeiten in der schweizerischen Armee
oder der Pflichtfeuerwehr; bei Benützung dem öffentlichen
Verkehr dienender Kraftfahrzeuge, ferner bei Bergwanderungen,

soweit gebahnte Wege benützt werden oder be\
denen das begangene pfadlose Gelände auch für ungeübte
Personen leicht gangbar ist.

III. Von der Versicherung ausgeschlossen sind dagegen:
aj" Körperverletzungen, die der Versicherte bei Kriegsereignissen,

bürgerlichen Unruhen, Bergsturz oder Erdbeben
erleidet;

b) Körperverletzungen, die der Versicherte sich selbst ab¬

sichtlich oder im Zustande der Geistes- oder Bewusst
seinsstörung (Delirium usw.) zufügt oder die er in diesem
Zustande erleidet; Selbsttötung und Selbstmordversuch
ohne Unterschied des Geisteszustandes

c) Unfälle, die der Versicherte durch wissentliche
Nichtbeachtung der für Schutz von Leben und Gesundheit
erlassenen Gesetze und Vorschriften, bei strafbaren
Handlungen (oder Versuch), oder infolge solcher, im Duell, in
einer Schlägerei, oder im Raufhandel, oder im Zustande
offenbarer Trunkenheit erleidet.

d) Unfälle bei aller Art von Wettkämpfen, Wettspielen,
Wettfahrten und Wettrennen, beim Rad-, Motorrad-,
Automobil- und Skifahren, bei Benützung von Flugma-
maschinen. Flugschiffen oder ungewöhnlichen Transportmitteln,

bei Gletscher- und Hochgebirgstouren, beim
Fussballspielen, endlich Handlungen, die unter den
Begriff des Wagnisses fallen,

Ertrinken bei Bootfahrten ist nur versichert, wenn
die Bootfahrt im Beisein einer zweiten erwachsenen Person

erfolgt; das Ertrinken beim Baden oder Schwimmen
nur dann, wenn es nachweislich Folge einer Unfallverletzung

war,
§ 5.

Die Versicherung beginnt mit dem Zeitpunkte, wo der Abonnent

die Versicherungsgebühr bezahlt, bezw. in den Fällen von
§ 1, Ziff. I, Abs. 2 und 3, sich zur Versicherung angemeldet hat.

Die Versicherung endigt mit dem Ablauf derjenigen Zeitperiode,
für welche die Versicherur -sgebühr entrichtet ist.

Wird jedoch ausnahmsweise aus Gründen, die lediglich beim
Verlag der Zeitschrift liegen, die Versicherungsgebühr vom
Abonnenten verspätet erhoben, so haftet die Gesellschaft für allfällige,

in der Zwischenzeit eintretende Unfälle gleichwohl.

§ 6.

1. Die Versicherungssummen betragen
Fr. 2000. im Falle dauernder Ganzinvalidität,
Fr. 1000 im Todesfall,
Fr, 60. bis 1200. in den Fällen dauernder teilweiser

Invalidität.
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I. s) Oie 8ckwei?eriscke Onkallversickerungs-Ossellsckakt in
Vi/intertkur versickert untsr äen nackstekenäen IZeäin-
gungen äiejenigen in äsr Lckweiz woknenäen Yvonnen-
ten äes lXebslspalter". äie äas Abonnement vorn Verlsg
äer 2eitsckrikt äirekt bezieben, gegen körperlicke On-
kälie. Lautst äas ^.bonnement suk äen keinen einer ?s-
rnilie oäer suk einen lXsmen, äer irn gleicken Ususkslt
äoppeit vorkommt, so Ziit äisjsnige ?erson als versi-
ckerter Abonnent, äie äen lZestellsckein unterzeicknet
kat. I-iegt ein solcker nickt vor, so Ziit äer Ususksl-
tungsvorstsnä bezw. äis ältere äer glsicknsmigen ?sr-
sonen als versickerter Abonnent.

bj 8oweit äie Abonnemente nickt äirekt beim Verlag, son-
äern äurcb eins Luckksnälung unä äsrgleicken bestellt
sinä, gilt äie Versickerung nur, sokern sick äer betrek-
ksoäs Abonnent äirekt oäsr äurck äis öuckksnälung
beim Verlag kür äsn bstrekkenäen ^iskrgsng zur Versi-
ckerung sckriktlick angsmsläst kst.

cl Ist Abonnent eine Oesegesellsckskt oäer anäere ?srsonen-
Vereinigung, so gilt nur äiejsnigs ?erson sls versickert,
äeren lVsme vor Eintritt eines OnksIIes äem Verlsg
sckriktlick sukgegeben woräen ist.

Oautst äas Abonnement suk sin I^oksl (V^irtsckskt,
ksstsurant oäer Hotel), so gilt äerjenige, sul äessen
lVsme äer Lstrieb gekt slnkaber, ?scbterl als versickert,
solange äem Verlsg nickt eine snäere ?erson sis ver-
sickert sckriktlick sukgegeben virä.
In allen ?ällsn unter a c ist Voraussetzung kür äie Ver-

sickerung äss einzelnen Abonnenten, äass er sick äarübsr
ausweisen kann, äass er äen ^bonnementsbetrsg kür äie-
jenige ?sii, in äer sick äer OnksII ereignete, vor Antritt äes

linkalles entricktet kat.
II. Ist äer versickerte Abonnent verkeirstet, so gilt äessen im

gleicken klsuskslt lebenäer Lkegstte zu äen gleicken Le-
äingungen sls versickert.

III. ^.usgescklossen von äer Versickerung sinä:
a) Abonnenten, äie zur ?eit äss OnksIIes äas 16. Alters-

jakr nock nickt vollenäet oäer äas 7». ^Itersjskr über-
sckritten kaben.

b) ölinäe, l'aube, l?pileptiscke, gsnz oäer teilweise Oelskmte
unä (^eisteskrsnke; kerner in 8iecktum verfallene, vom
Zcklsgkluss betrokkens oäer sonst mit sckweren Xrsnk-
keiten oäer (Zebrecken beksktets Personen.

s 2.

OnksII im Linne äer Versickerung ist jeäe Körperverletzung,
welcke äer Versickerte äurck eine plötzlicke unä gewslissme,
süssere mscksniscke Einwirkung unkreiwillig erlsiäet. unä welcke

sokort oäer binnen ^lskreskrist unmittelbar unä allein sokne

Mitwirkung von wesentlicken kinzutretenäen oäer sckon be-
stekenäen Xrsnkkeitsn oäer Lebrecbsn) äen I'oä äes Versi-
ckerten oäer eine äsuernäe Invaiiäität im Linns äes nsckste-
kenäen 8 6 zur ?olge kat.

^Is Onkslle gelten suck:
Verbrennungen? Verletzungen oäer I'oä äurck klitz oäer

elektriscken Lcklsgi I'oä äurck zukslliges Einatmen plötzlick
susströmenäer Oase oäer Osmpke? IZlutvergiktungen, sokern sie
äurcb eine OnksIIverletzung im Linne äes vorangeksnäen ^b-
satz 1 kervorgeruken sinä.

lVickt sls Onkslle im Linne äieser Versickerung gelten:
lirankksiten unä Xrsnkkeitszustänäs sller ^rt, suck äie Leruks-,
Inkektions- unä Leuckenkrsnkksiten, Lesckääigung äurck ^uk-
nabme von Lpeiss unä îrank, ?Vleäizin unä sckäälicken Ltokken:
Oexensckuss unä Isckiss. epilepiiscke, Lcblag-, Lckwinäsl- unä

Oknmacktssnlälle unä äabei eintretenâe Verletzungen, IZrksl-
tungen, l^rkrieren unä Lonnenstick, übsrkaupt über Dolgen von
l'emperatureinklüssen; Onterlsibsbrücks sklernisn) sller Xrt unä
Oarmversckliessungen, gleickviel welcken Ursprunges, kerner
alle Dolgen iortgese^ztsr körperlicksr Anstrengungen oä. lieber-
anstrengungen! operative Lingrikke aller ^rt unä ikre Dolgen,
sokern sie nickt äurck sine versickerte Onkallverletzung beäingt
sinä? enälick äie Dolgen leâigiick psvckiscker Einwirkung.

8 4.

I. Oie Versickerung erstreckt sick suk Onkälle, äis äer ver-
sickerte Abonnent in unä ausser Leruk oäer auk Kelsen in-
nsrbslb Europas erleiäst.

II. Ois Versickerung erstreckt sick auck:
suk Onkälle bei Lemübungen zur lìettung von Personen oäsr
Lacken; bei recktmässiger Verteiäigung; bsi l^rküllung äer
Oienstpklickt in ?rieäenszsitsn in äer sckweizeriscken ^.rmee
oäer äer ?klickikeuerwekrl bei Benützung äsm ökksntlicken
Verkskr äienenäer Xrsktkakrzsuge, kerner bei Lergwanäe-
rungen, soweit gebaknte Vl/ege benützt weräen oäer beì
äenen äas begangene pksäiose Lelänäe auck kür ungeübte
Personen leickt gangbar ist.

III. Von äer Versickerung susgescklossen sinä äsgegen:
ss Körperverletzungen, äie äer Versickerte bei Xriegsereig-

nisssn, bürgsrlicken Onruken, IZergsturz oäer Lräbeben
erieiäet:

bj Körperverletzungen, äie äer Versickerte sick selbst ab-
sicktlick oäer im ^ustanäe äer Leistes- oäsr öswusst
seinsstörung (Delirium usw.j zukügt oäer äie er in äiesem
^ustanäe erieiäei; Leibsttötung unä Lelbstmoräversuck
okne Ontersckieä äss Oeistsszustanäes

ci Onkslle, äie äer Versickerte äurck wisssntlicke leickt-
bescktung äer kür Lckutz von lieben unä Lesunäkeit er-
Isssensn (besetze unä Vorsckriktsn, bei strskbsren Hanä-
lungen (oäer Versuckj, oäer inkolge solcker, im Ouell, in
einer Lcklägerei, oäer im Raukksnäel, oäer im ^ustanäe
okksnbarer l'runkenkeit erleiâet.

ä) Onkälle bei aller ^rt von Vi/ettkämpken. Vi7ettspielsn,
>X/sttkakrten unä Vi/ettrennen, beim kaä-, lvtotorraä-,
Automobil- unä 8ki!akren, bei Lenüt^ung von ?Iugina-
masckinen. ?Iugsckikksn oäer ungewöknlicken Transport-
mittein, bei Qletscksr- unä Ilockgebirgstouren, beim
?ussballspielen, enälick Hanälungen, äie unter äen Le-
grikk äss Wagnisses kallen.

Ertrinken bei Lootkakrten ist nur versickert, wenn
äis lZootkakrl im Leisein einer zweiten erwacksenen ?er-
son srkolgti äas Ertrinken beim Laäen oäer 8ckwimmen
nur äann, wenn es nackweislick ?olge einer Ilnkallver-
Iet?ung war.

8 5.

Ois Versickerung beginnt mit äem Zeitpunkte, wo äer Abonnent

äie Versickerungsgebükr be-aklt, bexw. in äen Bällen von
K l. ?!ikk. I, ^bs. 2 unä 2, sick zur Versickerung sngemeiäet kat.
Oie Versickerung snäigt mit äem ^.biauk äerjenigen ^eitperioäe,
kür welcks äie Versickerun -sgsbükr entricktet Ist.

Vl7irä jeäock susnskmsweise aus Orünäen, äie leäiglick beim
Verlag äer ^eitsckrikt liegen, äie Versickerungsgebükr vom ^bon-
nenten verspätet erKoben, so ksktst äis Lesellsckskt kür sllkäl-
lige, in äer ?wiscken?sit eintretenâe Onkälle gleickwokl.

8 6.

l. Oie Versickerungssuinmen betragen
?r. 2l>l>lZ. im l'aile äauernäer (isnzinvsliäität,
?r. lvoo - im loäeskall,
l?r. 60. bis l2l>l>. in äen kallen äsuernäer teilweiser

Invsliäität.

einer Zürcher Zeitung wird ein
Vertreter gesucht für Jugendliche Mäntel und
Kleider".

Das bedeutet jedenfalls soviel wie wenig
getragen" und ist hübsch ausgedrückt.

Eine Zürcher Zeitung schreibt:

Am 28. Dezember wird, 170 Kilometer
von Seattle entfernt, der längste Eisenbahntunnel

Amerikas, der in einer Länge von
12870 Kilometern durch das Kaskadcnge-

Sorxtàltixe Kücbe - la Weine - Wìiclensviler Lier

IHi-Ivrl Ind.:L. ööbnv
rei. tlto lSll 8it?unxs-<ZeseIiscb»itS2iroriier

birge hindurchführt, für den Zugverkehr er

öfsuet werden."
Wollen wir die U.S.A. im Aufschneiden

überflügeln?

,U> einer Schilderung des berliner Kur
fürstendamm in: S." findet fich folgender
Passus:

. ein Jüngling, der angelegentlich ihre
Peine studierte. Dieser Vandervelde
jünger ivar Frank ."

Es handelt sich hier offensichtlich um einen

Jünger des bekannten belgischen Sozialistcn-
führcrs und Polkerbundsdelegierten. der also

auch ein berühmter Mädchenbeinforschcr zu

sein scheint (was seine starke Sympathie für
Genf erklärt). Was sagt aber der Perfasser der

vollkommene» Ehe" (Pan de Veldte) dazu?

Jn der W. Z." steht:

Glück muß man haben! Am Dienslag
fuhr ein Motorradfahrer namens Huber in
Winterthur in cine geschlossene Barriere
hinein und wurde ernstlich verletzt; seiu

Vehikel wurde von einem im gleichen
Augeltblick durchfahrenden Zuge total zertrümmert."

Uud das uennt der Huber Glück!

Unter Finanzen" schreibt das O. ?.":
Belgische Anleihe. Der in dcr

Zchweiz aufgelegte Betrag von anderthalb
Millionen Dollars der siebeneinhalb Prozent

Stabilisierungsanleihe dcs Königreichs

Bulgarien ist sehr stark überzeichnet
Worden."

Auch das noch!
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